
u18 - Formular

EINschlag-Festival | mutig e.V.
Am Steinwege 4 | 37574 Einbeck

Für Jugendliche unter 18 Jahre zum Besuch öffentlicher Tanzveranstaltungen, Disco, Gaststätte, Festival

überträgt gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 des Jugendschutzgesetzes die Aufgaben der Erziehung seiner/m

minderjährigen Tochter/Sohn:

auf nachfolgend genannte, volljährige Begleitperson als
Erziehungsbeauftragte/r: (immer nur eine erziehungsbeauftragte Person für eine minderjährige Person)


